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BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFREGLEMENT 

Die Gemeinde Erlinsbach erlässt gestützt auf die kantonale Verordnung über das Bestattungs-
wesen vom 11. November 2009 (Stand 01. Januar 2010) das folgende Bestattungs- und Fried-
hofreglement. 

 
 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 1 Zweck 
Das vorliegende Reglement bezweckt die Regelung aller im Zusammenhang mit der 

Bestattung stehenden amtlichen Anordnungen sowie die geordnete Gestaltung und 

Benützung der Friedhofanlage in der Gemeinde Erlinsbach. 

Art. 2 Aufsicht 
Die Aufsicht über das gesamte Bestattungs- und Friedhofwesen übt der Gemeinderat 

aus. 

Mit dem Vollzug werden beauftragt: 

a) der Gemeindepräsident 

b) das Bestattungsamt (Gemeindebüro) 

c) die Bauverwaltung (Bauamt/Friedhofgärtner) 

 

 

II. VORSCHRIFTEN ÜBER DAS BESTATTUNGSWESEN 

Art. 3 Pflicht zur Anmeldung eines Todesfalles 
Jeder Todesfall eines Einwohners ist durch die Angehörigen unverzüglich dem Bestat-

tungsamt zu melden. 

Art. 4 Anordnung und Zeit der Bestattung 
1Das Bestattungsamt setzt im Einverständnis mit der Trauerfamilie und dem zu-

ständigen Pfarramt den Zeitpunkt und alle weiteren Einzelheiten der Bestattung fest 

und trifft alle dafür notwendigen Anordnungen.  

2Die Bestattung darf erst vorgenommen werden, wenn die Leiche vom zuständigen re-

gionalen Zivilstandsamt aufgrund der Todesbescheinigung eines Arztes freigegeben 

worden ist. 

3Wird eine amtliche Untersuchung des Todesfalles durchgeführt, ist für die Bestattung 

eine Bewilligung der Untersuchungsbehörde erforderlich. 

4Die Bestattung kann, ausgenommen an Samstagen, Sonn- und allgemeinen Feierta-

gen, in der Regel täglich, jedoch nicht vor Ablauf von 48 Stunden nach Eintritt des To-

des, stattfinden. 

  


















